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V 

Geleitwort aus der Professorenschaft 
Was ist jung, was alt? Was ist eben vergangen, was ist lange her? Was gehört 
zur eigenen Geschichte, was zur Weltgeschichte? Wer zurückblickt, steht vor 
dem Rätsel der Relativität. Das wird deutlich fühlbar, wenn dieser Rückblick 
einem zumindest streckenweise gemeinsam gegangenen Weg gilt – und deut-
licher noch, wenn der Weggenosse ein Mensch von der Wesensart, der Tat-
kraft, der Vielseitigkeit und der Initiative von Andreas Furrer ist. Manches 
Alte erscheint dann wie neu, und manches Vergangene wird gegenwärtig. Da 
liegt es nahe, Ereignisse der äusseren Geschichte als Wegmarken dafür zu 
nutzen, die eigene Sicht zu disziplinieren. So ist es nun schon 17 Jahre her – 
fast ein Drittel der Jahre also, die unser Jubilar heute zählt – seit unsere ge-
meinsame Fakultät und Universität in Luzern gegründet wurde: Die Universi-
tät und gleichzeitig die Fakultät III für Rechtswissenschaften, wie sie damals 
hiess, öffnete im Frühjahr 2001 ihre Tore. Das Jahr 2001 sollte der Weltöf-
fentlichkeit freilich nicht wegen dieses positiven Ereignisses in Erinnerung 
bleiben. Am 11. September 2001, kurz bevor die ersten Luzerner Bachelor-
studierenden unsere Vorlesungsräume einweihten (im ehrwürdigen Rekto-
ratsgebäude an der Pfistergasse, aber auch in den von Popcorn-Duft erfüllten 
Kinosälen am Löwenplatz), geschah der furchtbare Anschlag auf das World 
Trade Center in New York. Seither hat sich die Welt verändert, und wir uns 
mit ihr: unsere eigene Geschichte ging weiter, und ebenso die Weltgeschich-
te. Auf Bush folgte Obama, auf Obama Donald Trump. Der heutige Staats-
präsident Frankreichs ist knapp 40 Jahre alt, der Bundeskanzler Österreichs 
acht Jahre jünger. Er war, als Andreas Furrer als frischgebackener Ordinarius 
für Privatrecht, Internationales Privatrecht und Europarecht seine Karriere in 
Luzern begann, gerade Gymnasiast geworden, Emmanuel Macron war im-
merhin bereits Student. Wiederum: Was ist jung, was alt? Lieber Andreas, 
wie man sieht, macht uns die Zeit nicht jünger, aber reicher – an Erfahrungen. 
Die beruflichen Erfahrungen, die wir in der gemeinsamen Luzerner Zeit zu-
sammen gewonnen haben, sind vielfältig: 

Ich, Daniel Girsberger, erinnere mich noch genau, wie wir uns, kaum hatten 
wir das Berufungsgespräch im Oltener Hauptbahnhof im Sommer 2000 hinter 
uns, in einem Zürcher Café trafen, um uns zu «beschnuppern». Obgleich wir 
uns mit vielen gleichen und ähnlichen Forschungsthemen wie namentlich 
dem Internationalen Privat- und Verfahrensrecht beschäftigt hatten, empfan-
den wir keinerlei Konkurrenzdruck, sondern verstanden uns auf Anhieb aus-
gezeichnet, und bis zum heutigen Tag hat es keinerlei Reibungen gegeben, im 
Gegenteil. Wir wechselten uns bei der Ausbildung ab, begründeten die Bo-
logna-Lehrmittelreihe litera B und trugen die Bände zum IPR, zum Wirt-
schaftsrecht und später zum Obligationenrecht dazu bei. Gelegenheit zur ge-
meinsamen publizistischen Arbeit brachten auch der mit nahestehenden Kol-
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legen von anderen schweizerischen Universitäten begründete Handkommen-
tar zum schweizerischen Privatrecht und die IPR-Monographien in der Reihe 
«Schweizerisches Privatrecht». Dazu kamen die gemeinsamen Aktivitäten an 
der Fakultät: So konnten wir zusammen Assistierende wie Peter Krummen-
acher, Dorothee Schramm, Christoph Hehli, Rainer Wey, Marcel Amrein, 
Tadas Zukas, Alexandra Körner, Simone Gloor und weitere mehr gewinnen. 
Wir coachten während vieler Jahre gemeinsam das erste Luzerner Willem C. 
Vis Moot-Team, leiteten ein grösseres Nationalfonds-Forschungsprojekt zum 
Thema KMU und Streiterledigung, das zu einer schönen Publikation und 
zwei Dissertationen führte, gründeten das Zentrum für Konflikt und Verfah-
ren, in dessen Rahmen ich, Lorenz Droese, mein erstes akademisches Zuhau-
se fand und wertvolle und grosszügig gewährte Förderung erfuhr. Gemeinsam 
haben wir das Inkrafttreten der bundesrechtlichen Verfahrensgesetze ZPO 
und StPO und die Revision des Lugano-Übereinkommens begleitet, nicht 
zuletzt, indem wir viele Weiterbildungsveranstaltungen organisierten. Im 
Zusammenhang der verfahrensrechtlichen Weiterbildung stehen auch die 
beiden verfahrensrechtlichen CAS («Certificate of Advanced Studies»)-Kurse 
(Arbitration und Prozessführung), die wir gemeinsam ins Leben riefen. Zur 
gemeinsamen Arbeit an der Universität Luzern, an deren Leitung Andreas 
während Jahren als Prorektor für Forschung beteiligt gewesen ist, gehört auch 
das Programm «primius» für besonders talentierte und interessierte Studie-
rende der Rechtswissenschaften, das er entwickelt hat und das er bis heute als 
Vorsitzender leitet. Vom Interesse und der Anteilnahme Andreas’ an der ju-
ristischen Ausbildung und namentlich an der Förderung jener, die bereit sind, 
einen zusätzlichen Schritt zu tun, einen weiteren Stein zu wenden, künden 
aber namentlich die zahlreichen Doktorierenden, die wir teilweise auch ge-
meinsam betreuen durften. Sie stehen heute als Berufsleute in der Praxis, 
manche auch als Lehrbeauftragte oder, wie Rodrigo Rodriguez gar als Profes-
sor, ihrerseits vor Studierenden. Es freut und berührt uns deshalb besonders, 
dass Menschen aus diesem Kreis von – vor allem oder ausschliesslich von 
Andreas Furrer betreuten – Habilitandinnen, Habilitanden sowie (ehemaligen 
oder gegenwärtigen) Doktorandinnen und Doktoranden die Initiative zu die-
ser Festgabe aus Anlass seines 55. Geburtstags ergriffen und das Projekt 
rechtzeitig zu diesem Anlass zur Publikation brachten.  

So ist es denn nicht erstaunlich, dass die Beiträge zu dieser Festgabe Schwer-
punkte von Andreas’ Schaffen widerspiegeln, namentlich das Internationale 
und Europäische Privat- und Zivilverfahrensrecht, das allgemeine Vertrags-
recht und das nationale und internationale Transportrecht. Wer diese Seiten 
durchblättert, dem wird manche interessante Einsicht vermittelt. Ebenso wird 
aber das Gefühl der Dankbarkeit und der Zuneigung spürbar, das diese Wür-
digung inspiriert hat. Anders als bei historischen Betrachtungen – seien sie 
nun biographisch oder weltgeschichtlich ausgerichtet – ist hier nicht schwan-
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kender, sondern fester Boden. Es ist die Grundlage des Respekts vor der 
ernsthaften intellektuellen Anstrengung, der Achtung vor der Person und auch 
der Freundschaft, die Andreas wichtig ist. Sie ist weder jung noch alt. In die-
sem Sinne, so glauben wir, ist diese Schrift in der Tat das viel gesuchte, doch 
selten gefundene «passende Geschenk». Wir wünschen diesem Band, dass er 
den verdienten Anklang finde, und dem Jubilar viele weitere produktive Jahre 
als Forscher, Lehrer und Praktiker: Ad multos annos! 

DANIEL GIRSBERGER UND LORENZ DROESE 
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Geleitwort aus der Anwaltschaft  
Lieber Andreas, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Die Partnerschaft von MME Legal | Tax | Compliance ist stolz darauf, Dich 
seit mehr als zehn Jahren als Legal Partner in unserem Beratungsunternehmen 
zu haben. 

Deine Anwalts-, Schiedsrichter- und Gutachtertätigkeit im nationalen wie 
internationalen Wirtschafts- und Vertragsrecht verbindest Du gekonnt mit 
Deiner wissenschaftlichen Funktion an der Universität Luzern, wo Du unter 
anderem Gutachten für Parteien, Gerichte und Schiedsgerichte im In- und 
Ausland erstellst und als expert witness in ausländischen Gerichts- und 
Schiedsverfahren auftrittst. Die Aufzählung zahlreicher Forschungs- und Vor-
tragstätigkeiten, mit Schwerpunkten im nationalen und internationalen Trans-
port-, Logistik- und Vertriebsrecht sowie Trade Compliance reicht nicht aus, 
Dein vielfältiges Profil zu beschreiben.  

Unsere Kunden profitieren aber nicht nur von Deiner fachlichen Kompetenz 
und Expertise sowie internationalen Erfahrung. Du verstehst es auch, durch 
Deine persönlich verbindliche und enthusiastische Art, junge, hervorragende 
Juristen zu motivieren und diese für unser Unternehmen zu begeistern. 

Wir danken Dir, dass Du als Partner unseren MME-Spirit mitträgst und an der 
erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens tatkräftig beteiligt warst.  

Wir wünschen Dir weiterhin viel Glück und Erfolg und freuen uns sehr auf 
viele weitere gemeinsame Projekte mit Dir. 

PARTNERSCHAFT MME LEGAL | TAX | COMPLIANCE 
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XI 

Herzlichen Glückwunsch! 
Lieber Andreas 

«Zu besonderen Anlässen – dem runden Geburtstag eines angesehenen Juristen 
[...] – werden oft wertvolle Sammlungen von kurzen Monographien verschiede-
ner Verfasser publiziert. Ihre Lektüre vermittelt interessante Denkanstösse.» – 
Mit diesem Zitat von Prof. Dr. Peter Forstmoser, LL.M. und Prof. em. Dr. Regina 
Ogorek hat das frühere Kollegium am Lehrstuhl Prof. Dr. Andreas Furrer, 
LL.M. eine humoristische Druckschrift mit dem Titel «FIP: Fishing In Pools – 
Wo ist der Goldfisch? Beiträge zur interfipalen Belustigung» zu Deinem 
40. Geburtstag eingeleitet. 

Heute, 15 Jahre später, weiss kaum mehr eines der nachfolgenden Teammit-
glieder um die Bedeutung der Abkürzung «FIP», sondern muss bei Dir, einem 
Mitbegründer der damaligen «Forschungsstelle für internationalisiertes und 
europäisiertes Privatrecht», nachfragen. Du bist zum diesjährigen Jubiläum 
gerade einmal 55 Jahre jung – und noch immer in Bewegung, in jeder Hin-
sicht. Bereits heute kannst Du auf eine erfolgreiche Laufbahn als Hochschul-
lehrer und Wirtschaftsanwalt zurückschauen. Ein Blick auf Dein beeindru-
ckendes Werk- und Wirkverzeichnis macht dies deutlich. 

Du hast als Gründungsmitglied, anfänglich als Inhaber einer Förderungspro-
fessur des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und später als ordentlicher 
Professor, die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern we-
sentlich mitgeprägt. Dein Engagement für unsere Universität zeigt sich vorab 
durch Deinen grossen Einsatz für die Forschung. Du warst von 2003 bis 2010 
Präsident der Forschungskommission und von 2006 bis 2010 Prorektor mit 
dem Schwerpunkt Forschung. Von 2003 bis 2005 noch Direktor des einstigen 
KMU-Instituts, hast Du schliesslich 2014 die Kompetenzstelle Logistik- und 
Transportrecht (KOLT) ins Leben gerufen, die sich unter unserer gemeinsa-
men Leitung innerhalb kurzer Zeit als das führende Forum für das schweize-
rische und internationale Logistik- und Transportrecht etabliert hat. 

Am Anfang Deiner glanzvollen akademischen Laufbahn hast Du, nach der 
mit dem Latsis-Preis ausgezeichneten Dissertation (1994), mit Deiner Habili-
tationsschrift «Zivilrecht im gemeinschaftlichen Kontext» (2002) einen wich-
tigen Beitrag zur Entwicklung des europäischen Kollisionsrechts und Wirt-
schaftsrechts geleistet. Deine darin ausgeführten Gedanken zur Rolle des 
internationalen Privatrechts waren wegweisend. Viele weitere Werke, darun-
ter Kommentierungen, Lehrbücher und Aufsätze, sind seither hinzugekom-
men. Für die Lehre hast Du Dich mit ebenso viel Verve eingesetzt, was sich 
an der von Dir mitgegründeten Förderungsplattform «primius» für talentierte 
und interessierte Studierende und Doktorierende der Rechtswissenschaften 
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ebenso ablesen lässt wie an zahlreichen positiv evaluierten juristischen Lehr-
veranstaltungen. 

Nicht weniger zielführend ist der parallel verfolgte Weg als Wirtschaftsan-
walt verlaufen. Nach einer «Zwischenstation» als Rechtsanwalt und Kon-
sulent in einer bekannten Zürcher Wirtschaftskanzlei (von 2000 bis 2007) bist 
Du mittlerweile langjähriger Partner des – auch wegen Dir so innovativen und 
beständig wachsenden – Beratungsunternehmens MME Legal | Tax | Com-
pliance in Zürich und Zug (seit 2007), wo Du Dich insbesondere für die 
Fachgruppen in den Bereichen des Vertragsrechts, des Transport-, Logistik- 
und Aussenhandelsrechts sowie der Compliance (mit-)verantwortlich zeich-
nest. 

Dein leidenschaftlicher Einsatz für die Forschung und Lehre an der Universi-
tät Luzern kommt seit Beginn vor allem auch denjenigen zugute, die mit Dir 
als Doktorierende, Habilitierende und Assistierende bzw. Oberassistierende 
zusammenarbeiten durften (bzw. weiterhin dürfen) und denen Du durch Dei-
ne Kreativität und Visionen ein Vorbild geworden bist. 

Aus diesem Grund hat sich eine grosse Anzahl Deiner ehemaligen und derzei-
tigen Schüler zusammengefunden, um Dich, den geschätzten Jubilar, mit 
einer bescheidenen Festgabe anlässlich Deines 55. Geburtstages zu ehren. Die 
18 Autorinnen und Autoren widmen sich in den insgesamt 17 Beiträgen all 
den von Dir bislang behandelten Rechtsgebieten in Würdigung Deines her-
ausragenden und anregenden wissenschaftlichen Werkes. 

Im Namen aller mitwirkenden Kolleginnen und Kollegen möchte ich der For-
schungskommission der Universität Luzern, der Partnerschaft MME Legal | 
Tax | Compliance sowie einer Privatperson danken, die diese Festschrift 
grosszügig gefördert haben. 

Ein weiterer Dank geht an Prof. Dr. Daniel Girsberger, LL.M. und 
Prof. Dr. Lorenz Droese sowie abermals an die Partnerschaft MME Legal | 
Tax | Compliance für die persönlichen Worte zum Geleit. Ebenfalls herzlich 
zu danken ist den Autorinnen und Autoren für ihre inhaltlich spannenden und 
vielfältigen Beiträge, welche die ganze Bandbreite von Deinem Schaffen 
sowohl in thematischer als auch zeitlicher Hinsicht abbilden. Sie alle haben 
den Sammelband unglaublich bereichert und mich viel gelehrt. 

Ebenso danke ich dem aktuellen Lehrstuhlteam für die tatkräftige Unterstüt-
zung: PD Dr. Viola Heutger und PD Dr. Dirk Trüten, LL.M. haben mit mir 
die Aufsätze lektoriert und die Gesuche um Druckkosten formuliert, während 
Colette Lenherr und Lena Furrer, BLaw das gesamte Manuskript formatiert 
und finalisiert haben. Ohne ihre Hilfe hätte das Buchprojekt nicht innerhalb 
von nur neun intensiven Monaten erfolgreich beendet werden können. 
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Der grösste Dank aber gilt Dir selbst, lieber Andreas: Du hast uns Autorinnen 
und Autoren seit jeher und stets aufs Neue motiviert und inspiriert – ein un-
ermüdliches Engagement, das uns auch in Zukunft tragen und anspornen 
wird. 

Herzlichen Glückwunsch, lieber Andreas! 

JUANA VASELLA 
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Autorenverzeichnis 

Verfasser der Geleitworte 

Lorenz Droese, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, ist ordentlicher Professor für 
schweizerisches Verfahrensrecht und Obligationenrecht an der Universität 
Luzern und Konsulent der Kanzlei Wenger & Vieli AG in Zürich. Er ist Mit-
glied der Fakultätsleitung und der von Andreas Furrer präsidierten Begabten-
förderungskommission «primius». Ferner ist er ein Bewunderer von Andre-
as’ konzeptueller Kraft, die er als Geschäftsführer des Zentrums für Konflikt 
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Sicherungsrechte an Triebwerken 

Unter besonderer Berücksichtigung der Eintragung 
von Triebwerken als Bestandteil eines Luftfahrzeugs 
im Luftfahrzeugbuch 
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I. Ausgangslage 

Kreditfinanzierungen im Bereich der Luftfahrt bezwecken üblicherweise die 
Fremdfinanzierung der Flugzeuge oder Luftfahrzeuge (sog. Asset based-
Finanzierung)1 oder die Beschaffung von Betriebsmitteln im Rahmen der 
ordentlichen Geschäftstätigkeit des Airline-Konzerns. Soweit für die Besiche-
rung einer solchen Fremdfinanzierung die Luftfahrzeuge als Sicherungssub-
strat dienen sollen, stehen neben den Luftfahrzeugen selbst die dazugehörigen 
Triebwerke als eigenständige und wertvolle Sicherungsobjekte im Vorder-
grund.2 Dies ist unter anderem auch auf die rasante Wertentwicklung von 
Triebwerken zurückzuführen, die offenbar auch in den nächsten Jahren noch 
anhalten wird.3 

                                                        
1  M. MCNALLY, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, Diss. 

Luzern/Zürich 2009, 1 f. 
2  Bereits die Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über das Luftfahrzeugbuch 

vom 7. Oktober 1959 (SR 748.217.1) bezeichnete die Triebwerke als wertvollste 
Wechselteile eines Flugzeugs (BBl 159 I 452 ff., 466); B. GRAHAM-SIEGENTHALER, 
Neuere Entwicklungen im internationalen Kreditsicherungsrecht – Das UNIDROIT/ 
ICAO-Übereinkommen über internationale Sicherungsrechte an mobilen Ausrüs-
tungsgegenständen, AJP 2004, 291 ff., 296. 

3  In einer kürzlich von MarketsandMarkets veröffentlichten Studie mit dem Titel «Air-
craft Engines Market by Type (Turboprop, Turbofan, Turboshaft, Piston Engine), 
Application (Military Aviation, Commercial Aviation, General Aviation), Platform 
(Fixed Wing, Rotary Wing), and Region - Global Forecast to 2022» gehen die 
Verfasser von einem Wachstum von momentan 68.05 Milliarden USD auf 92.38 
Milliarden USD bis 2022 aus, was auf die erhöhte Nachfrage nach Luftfahrzeugen 
allgemein getrieben durch die ständig steigenden Passagierzahlen sowie den Bedarf 
an leichteren und Kerosin sparenden Triebwerken zurückzuführen ist. Vgl. http:// 
www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/aircraft-engine-market-
14300744.html. 
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Im Rahmen einer Kreditfinanzierung verlangen die finanzierenden Banken 
als marktübliches Sicherheitenpaket grundsätzlich die Sicherungszession der 
Forderungen unter den Leasingverträgen bezüglich der Luftfahrzeuge und 
Triebwerke (soweit vorhanden) und die Verpfändung der Aktien der Zweck-
gesellschaft im Konzern. Als zusätzliches Haftungssubstrat und Komfort für 
die Banken werden diese sodann die Bestellung einer Realsicherheit an den 
Luftfahrzeugen und den daran angebrachten Triebwerken verlangen.4 Die 
rechtliche Einordung und Qualifikation des Triebwerks sowie die an Trieb-
werken möglichen und praktikablen Sicherungsrechte bilden deshalb in den 
zumeist grenzüberschreitenden Finanzierungsstrukturen einen wichtigen Be-
standteil der anwaltlichen Beratung. Dieser Umstand kann zusätzlich dadurch 
intensiviert werden, soweit die involvierten ausländischen Jurisdiktionen ein 
von unserem sachenrechtsbasierenden System, welches einen numerus clau-
sus an Sicherungsrechten vorgibt,5 abweichendes Sicherungsrecht haben.6 

Um das spezifische Bedürfnis der Beratung im Zusammenhang mit der Si-
cherheitenbestellung an Triebwerken zu unterstützen, sollen in diesem Bei-

                                                        
4  D. KOCH, Leasing von Triebwerken: Ausgewählte Rechtsfragen, Schweizer Fach-

zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht (SVLR-Bulletin) 134/2011, 64 ff., 74; 
M. MCNALLY, Verpfändung von Luftfahrzeugen mittels der schweizerischen Luft-
fahrzeugverschreibung, Schweizer Fachzeitschrift für Luft- und Weltraumrecht 
(SVLR-Bulletin) 143/2011, 22 ff., 22. 

5  V. ROBERTO/B. GRAHAM-SIEGENTHALER/S. HRUBESCH-MILLAUER, Sachenrecht, Bern 
2017, 311. 

6  Es bleibt an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass mit dem Kapstadt-Übereinkommen 
die Schaffung eines «transnational wirkenden Internationalen Sicherungsrechts» 
verwirklicht wurde (vgl. H. KUHN, Schweizerisches Kreditsicherungsrecht, Bern 
2011, 291, GRAHAM-SIEGENTHALER, Neuere Entwicklungen im internationalen 
Kreditsicherungsrecht, 291 ff., B. GRAHAM-SIEGENTHALER, Kreditsicherungsrechte im 
internationalen Rechtsverkehr, Bern 2005, 642 ff.; MCNALLy, Recht der Sicherung 
und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 113 ff.; über den aktuellen Stand der 
Implementation des Kapstadt-Übereinkommens in den verschiedenen Jurisdiktionen 
S. KOZUKA, Implementing the Cape Town Convention and the Domestic Laws on 
Secured Transactions, Cham 2017). Die Kapstadt-Konvention wurde von der Schweiz 
zwar unterzeichnet, aber nie ratifiziert (zum aktuellen Stand in der Schweiz, B. FOËX, 
Chapter 20, Rapport suisse sur le thème «Les sûretés grevant les moyens de transport 
– La Convention du Cap et sa transposition en droit national», in: S. KOZUKA, 
Implementing the Cape Town Convention, 317 ff., 319). Die Umsetzung der 
Kapstadt-Konvention würde jedoch die Änderung des Bundesgesetzes über das 
Luftfahrzeugbuch vom 7. Oktober 1959 (SR 748.217.1) sowie der Vollziehungs-
verordnung bedingen, wobei grundlegende Prinzipien des Schweizerischen Sachen-
rechts in Frage gestellt würde (vgl. KOCH, Leasing von Triebwerken, 79 f.). Deshalb 
ist zurzeit nicht abzusehen, wann eine Ratifikation erfolgen wird (vgl. auch GRAHAM-
SIEGENTHALER, Neuere Entwicklungen im internationalen Kreditsicherungsrecht, 303 
bezüglich separater Belastung von Triebwerken). Allfällige zukünftig unter der 
Kapstadt-Konvention verfügbaren Sicherungsrechte werden deshalb in diesem Beitrag 
ausgeklammert. 
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trag zum einen die möglichen Sicherungsarten an Triebwerken im Zentrum 
stehen. Zum anderen wird aber vorab auf eine – im internationalen Verkehr 
wohl als Kuriosum geltende – Besonderheit des Schweizerischen Luftfahrt-
rechts eingegangen, die durch die besonderen Voraussetzungen und Konse-
quenzen der Eintragung eines Triebwerks als Bestandteil eines Luftfahrzeugs 
im Luftfahrzeugbuch entsteht. Dabei sollte auf diese Besonderheit nicht nur 
im Zusammenhang mit Flugzeugfinanzierungen hingewiesen werden, son-
dern bei jeder Beratung von Airline-Konzernen. 

II. Registrierung eines Triebwerks als Bestandteil zu 
einem Luftfahrzeug im Luftfahrzeugbuch 

Zunächst ist auf die Konsequenzen einer Registrierung von Triebwerken als 
Bestandteile eines Luftfahrzeugs im Luftfahrzeugbuch einzugehen. Eine sol-
che Registrierung kann zu einer Veränderung der Eigentumsverhältnisse an 
den betreffenden Triebwerken führen, sofern diese Triebwerke nicht dem 
Eigentümer des Luftfahrzeugs gehören.  

A. Allgemeines zum Luftfahrzeugbuch und die darin vor-
zunehmenden Registrierungen 

Luftfahrzeuge unterliegen gemäss dem Bundesgesetz über das Luftfahrzeug-
buch (LBG)7 spezialgesetzlichen Vorschriften, welche in gewisser Hinsicht 
ein ähnliches Regime vorsehen, wie es das Schweizerische Zivilgesetzbuch 
(ZGB)8 für Grundstücke festhält.9 Voraussetzung für eine solch spezialgesetz-
liche Behandlung ist die Eintragung des Luftfahrzeugs im Luftfahrzeugbuch 
(Art. 1 Abs. 1 LBG). Luftfahrzeuge, die im Luftfahrzeugbuch eingetragen 
sind, gelten in diesem Sinne rechtlich als Immobilien.10 Ein Luftfahrzeug 
wird durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL (BAZL) unter bestimmten 
Voraussetzungen im Luftfahrzeugbuch eingetragen, wenn das entsprechende 
Luftfahrzeug im Luftfahrzeugregister11 eingetragen ist (Art. 1 Abs. 2 LBG).12 
                                                        
7  Bundesgesetz über das Luftfahrzeugbuch vom 7. Oktober 1959 (SR 748.217.1). 
8  Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210). 
9  KOCH, Leasing von Triebwerken, 65; KUHN, Schweizerisches Kreditsicherungsrecht, 

292; MCNALLy, Verpfändung von Luftfahrzeugen, 23. 
10  MCNALLy, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 27; KUHN, 

Kreditsicherungsrecht, 295; vgl. auch BBl 159 I 452 ff., 463. 
11  Die Registrierung im Luftfahrzeugregister bezweckt die Zulassung zum Verkehr unter 

schweizerischem Hoheits- und Eintragungszeichen (MCNALLy, Recht der Sicherung 
und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 25). 

12  MCNALLy, Verpfändung von Luftfahrzeugen, 23. 
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Im Luftfahrzeugbuch eintragungsfähige dingliche Tatbestände sind das Ei-
gentum und die Pfandrechte an Luftfahrzeugen (Art. 4 LBG).13 Zudem kön-
nen ins Luftfahrzeugbuch gewisse Vormerkungen (Art. 5 LBG) und Anmer-
kungen (Art. 6 LBG), inklusive Zugehör, eingetragen werden. Für Trieb-
werkseinheiten sieht das LBG in Art. 22 Abs. 1 ferner die Möglichkeit vor, 
dass diese als Bestandteil eines Luftfahrzeugs eingetragen werden können. 
Zugleich stellt Abs. 2 von Art. 22 LBG fest, dass Triebwerkseinheiten, die 
nicht als Bestandteil eines Luftfahrzeugs eingetragen sind, als Zugehör quali-
fizieren können. 

Jegliche Eintragungen im Luftfahrzeugbuch sind grundsätzlich freiwillig.14 
Die Eintragung einer Luftfahrzeugverschreibung setzt jedoch voraus, dass das 
Eigentum am verpfändeten Luftfahrzeug im Luftfahrzeugbuch eingetragen 
ist. Zudem ist die Eintragung der Luftfahrzeugverschreibung im Luftfahr-
zeugbuch gemäss Art. 28 Abs. 1 LBG konstitutive Bedingung für die gültige 
Bestellung dieser Sicherheit an einem Luftfahrzeug.15 

B. Rechtliche Qualifikation von Triebwerken  

1. Triebwerke als selbständiges Fahrnis 

Triebwerke sind als bewegliche körperliche Sachen gemäss Art. 713 Abs. 1 
ZGB zu qualifizieren. Als solche sind sie grundsätzlich sachenrechtlich ei-
genständig und unabhängig zu behandeln, auch wenn sie gegenwärtig in einer 
Verbindung mit einem Luftfahrzeug stehen, d.h. an einem Luftfahrzeug mon-
tiert sind. 

Im Verhältnis zum Luftfahrzeug gilt das Triebwerk entweder als Bestandteil 
(Art. 22 Abs. 1 LBG) oder Zugehör (Art. 22 Abs. 2 LBG).16  

2. Triebwerke als Zugehör 

Soweit ein Triebwerk nicht als Bestandteil eines Luftfahrzeugs im Luftfahr-
zeugbuch registriert ist, gilt es als Zugehör (Art. 22 Abs. 2 LBG). Die Quali-

                                                        
13  KUHN, Kreditsicherungsrecht, 296; BBl 159 I 452 ff., 464. 
14  MCNALLy, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 26; FOËX, 

Rapport suisse – La Convention du Cap, 322. 
15  Siehe dazu auch unten  III.A.1. 
16  Diese Regelung wurde insbesondere deshalb eingeführt, weil vor Inkrafttreten des 

LBG erhebliche Unsicherheit darüber bestand, ob Triebwerke rechtlich als Zugehör 
oder als Bestandteile qualifizieren (BBl 159 I 452 ff., 466). 
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fikation als Zugehör ergibt sich insbesondere aus der Verbindung des Trieb-
werks mit einem bestimmten Luftfahrzeug, wobei das LBG eine spezialge-
setzliche Legaldefinition aufstellt, die sich von der generellen zivilrechtlichen 
Definition unterscheidet.17 Das Triebwerk bleibt somit sonderrechtsfähig, 
auch wenn es an einem Luftfahrzeug montiert ist.18 Die Qualifikation des 
Triebwerks als Zugehör bietet den Vorteil, dass Eigentümer von Luftfahrzeu-
gen nicht zwingend Eigentum an den dazugehörigen Triebwerken erwerben 
müssen. Für die Triebwerke kann somit eine andere Finanzierungsmöglich-
keit gewählt werden (z.B. Leasing oder mittels eines Triebwerkpools).19 Des 
Weiteren erstrecken sich allfällige Verfügungsgeschäfte über das Luftfahr-
zeug nicht auf die daran montierten Triebwerke. 

3. Triebwerke als Bestandteil 

Sollen Triebwerke als Bestandteile eines Luftfahrzeugs qualifizieren, müssen 
sie als Bestandteil eines bestimmten Luftfahrzeugs im Luftfahrzeugbuch re-
gistriert werden (Art. 22 Abs. 1 LBG). Art. 22 Abs. 1 LBG bestimmt zudem, 
dass – als Konsequenz der Registrierung des Triebwerks als Bestandteil – 
dieses Triebwerk auch dann als Bestandteil des relevanten Luftfahrzeugs gilt, 
wenn zwischen dem Triebwerk und dem Luftfahrzeug keine tatsächliche 
Verbindung mehr besteht, d.h. wenn das Triebwerk vom Luftfahrzeug ab-
montiert wurde (z.B. um die notwendige Wartung des Triebwerks vorzuneh-
men). Aufgrund der positiven Publizitätswirkung des Luftfahrzeugbuchs 
bleibt die Offenlegung der Eigentumsverhältnisse am Triebwerk auch in ei-
nem Fall der Entfernung des Triebwerks erhalten.20 Die vorübergehende Ent-
fernung der Triebwerke von den Luftfahrzeugen entspricht einem Bedürfnis 
der Luftfahrtindustrie, da Triebwerke einer regelmässigen Revision bedürfen, 
während der sie durch entsprechende Ersatztriebwerke ersetzt werden.21 

                                                        
17  MCNALLy, Verpfändung von Luftfahrzeugen, 33: Die flexible Definition von Zugehör 

ermöglicht, dass Triebwerke als Wechselteile ausgebaut und durch gleichartige Teile 
ersetzt werden können. 

18  MCNALLy, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 52. 
19  MCNALLy, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 52; BBl 

159 I 452 ff., 466. 
20  MCNALLy, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 51; 

MCNALLy, Verpfändung von Luftfahrzeugen, 35. 
21  MCNALLy, Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen, 51; 

MCNALLy, Verpfändung von Luftfahrzeugen, 35. 
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